
AUSGABE 03 / AUGUST 2020

SEITE 2
-	 Gutscheinlösung für abgesagte Kulturver- 
	 anstaltungen 
-	 Urlaubsgewährung, Betriebsferien, Urlaub  
	 während Kurzarbeit

SEITE 3
-	 Modernisierung des Wohnungseigentums- 
	 gesetzes (WEG) 

SEITE 4
-	 Klausel zur automatischen Verlängerung eines  
	 Makler-Alleinauftrags
-	 Versand von Arztberichten per Post 

SEITE 5
-	 Verteilung der Maklerkosten beim Kauf von  
	 Wohnimmobilien 
-	 Kein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch für  
	 Pflegekosten eines Elternteils
-	 Unzulässige Werbung mit „perfekten Zähnen“

SEITE 6
-	 Widerrufsrecht für Handy-Kunden bei  
	 Preiserhöhung 
-	 Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz beim  
	 „Home-Office“ 

SEITE 7
-	 Schönheitsreparaturen bei unrenoviert  
	 überlassener Wohnung
-	 Elterngeld bei Selbstständigen 

SEITE 8 
-	 Anspruch auf Reisepreisminderung wegen  
	 Baulärms am Urlaubsort 
-	 Mehr Schutz für Reisende bei Insolvenzen

SEITE 9 
-	 Rückforderung regelmäßiger Sparzahlungen an  
	 Kinder bzw. Enkelkinder durch Sozialhilfeträger
-	 Radfahrer – Mindestabstand von 50 cm zu  
	 geparkten Fahrzeugen  

SEITE 10
-	 Anspruch auf Lärmschutz bei Auswechslung  
	 des Bodenbelags 
-	 Absichtliche Angabe falscher Überstundenzahl  
	 rechtfertigt fristlose Kündigung

SEITE 11
-	 Vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft  
	 nach drei Jahren Trennung möglich
-	 Umkleidezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit 

SEITE 12
-	 Löschung positiver Bewertungen in einem Ärzteportal  
	 wegen Manipulationsverdachts

Knapp & Partner Rechtsanwälte

Büro Offenbach
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach am Main
Telefon: +49 (0) 69-45 00 34- 0, Fax: +49 (0) 69-45 00 34-333
ra.of@conscienta.de 

Büro Darmstadt
Rheinstraße 40, 64283 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 6151- 13 62- 38, Fax: +49 (0) 6151-85 14-35  
ra.da@conscienta.de

www.conscienta.de/newsletter

AKTUELL
RECHT

Inhalt



AUSGABE 03 / 2020SEITE 2

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Gutscheinlösung für abgesagte Kulturveranstaltungen

Die sog. Gutscheinlösung als Ersatz von Tickets für 
abgesagte Kulturveranstaltungen wurde beschlos-
sen. Danach können Veranstalter den Inhabern ihrer 
Eintrittskarten für Veranstaltungen, die aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten oder kön-
nen, einen Gutschein (Eintrittspreis oder das gesamte 
Entgelt einschließlich etwaiger Vorverkaufsgebühren) 
ausstellen. Dieser Wertgutschein kann entweder für 
die Nachholveranstaltung oder alternativ für ein an-

deres gleichwertiges Angebot des Veranstalters einge-
löst werden.

Der Gutscheininhaber kann jedoch die Auszahlung des 
Gutscheinwertes verlangen, wenn ihm die Annahme 
des Gutscheins aufgrund seiner persönlichen Lebens-
verhältnisse unzumutbar ist oder wenn der Gutschein 
nicht bis zum 31.12.2021 eingelöst wird.

Urlaubsgewährung, Betriebsferien, Urlaub während Kurzarbeit

Grundsätzlich obliegt es dem Arbeitnehmer seinen Ur-
laub nach seinen Wünschen zu planen. Bei der zeit-
lichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, 
dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Be-
lange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die 
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdie-
nen, entgegenstehen.

Solche Belange können beispielsweise in der betrieb-
lichen Organisation, im technischen Ablauf oder auch 
in der Auftragslage liegen, sodass der Arbeitgeber  
berechtigt ist Betriebsferien anzuordnen. Dabei darf 
das Betriebsrisiko jedoch nicht auf den Arbeitnehmer 
abgewälzt werden. Ein kurzfristiger Auftragsmangel 
stellt z. B. keinen Grund für die Anordnung von  
Betriebsferien dar. Ferner gilt zu beachten, dass nur ein 
Teils des Urlaubs durch Betriebsferien fremdverplant 
werden darf. Das Bundesarbeitsgericht hat eine Auf-
teilung des Urlaubsanspruchs von 3/5 (Betriebsferien) 
und 2/5 (individuelle Planung durch den Arbeitnehmer) 
als angemessen beurteilt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie arbeiten viele Ar-
beitnehmer zzt. in Kurzarbeit. Bei Urlaubsnahme wäh-
rend dieser Zeit wird der Urlaub mit dem üblichen Ge-
halt vergütet. Die Bundesagentur für Arbeit sieht bis 
zum 31.12.2020 davon ab, die Einbringung von Erho-
lungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur Ver-
meidung von Kurzarbeit einzufordern, sofern individu-
elle Urlaubswünsche/-planungen der Arbeitnehmer 
bestehen.

Die individuellen Urlaubswünsche sind in der aktuellen 
Situation besonders zu schützen, damit es Eltern z. B. 
möglich bleibt, Urlaubstage für die Betreuung ihrer Kin-
der zu nutzen. Resturlaub hingegen soll wie gehabt zur 
Vermeidung von Arbeitsausfällen eingesetzt werden. 
Das heißt Arbeitgeber sollen mit Beschäftigten, die 
noch „alte“, bisher unverplante Urlaubansprüche ha-
ben, den Antritt dieses Urlaubs in Zeiten mit Arbeits-
ausfall im Betrieb vereinbaren. Aber auch hier gehen 
die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer vor.
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Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)

Mit dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzesent-
wurf soll das Wohnungseigentumsgesetz aus dem Jahr 
1951 in wesentlichen Teilen modernisiert werden. Hier 
einmal die wichtigsten Punkte aus dem vom Bundes-
kabinett beschlossenen Gesetzesentwurf.

Bauliche Maßnahmen durch den Mieter: Jeder 
Mieter soll einen Anspruch gegen den Vermieter er-
halten, dass ihm bauliche Maßnahmen zur Errichtung 
einer Lademöglichkeit für elektrisch betriebene Fahr-
zeuge, zur Barrierereduzierung sowie zum Einbruchs-
schutz auf seine Kosten erlaubt werden.

Grundlegende bauliche Maßnahmen sollen mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden 
können. Die Wohnungseigentumsanlage darf jedoch 
durch die bauliche Veränderung nicht grundlegend 
umgestaltet und kein Wohnungseigentümer darf 
durch die Baumaßnahme unbillig benachteiligt wer-
den. Die Kosten, insbesondere die Kosten von ener-
getischen Sanierungsmaßnahmen, die sich innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums amortisieren, sollen 
von allen Wohnungseigentümern zu tragen sein. An-
dere bauliche Veränderungen sind hingegen nur von 
den Wohnungseigentümern zu bezahlen, die für die 
bauliche Veränderung stimmten.

Wohnungseigentümerversammlung: Die Ladungs- 
frist für eine Versammlung wird von zwei auf vier  
Wochen verlängert und Niederschriften sind unver-
züglich nach der jeweiligen Versammlung zu erstellen.  
Unabhängig von der Zahl der vertretenen Miteigen-
tumsanteile soll die Versammlung beschlussfähig sein. 
Über die Verteilung einzelner Kosten oder bestimmter 
Arten von Kosten reicht eine einfache Stimmenmehr-

heit der Wohnungseigentümer. Der Verwalter hat jähr-
lich einen Vermögensbericht zu erstellen, der über die 
wirtschaftliche Lage der Wohnungseigentümergemein-
schaft informiert. Das Recht jedes Wohnungseigen-
tümers zur Einsicht in die Verwaltungsunterlagen wird 
ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben.

Die Haftung der Mitglieder des Verwaltungs- 
beirats beschränken die neuen Regelungen auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. Des Weiteren können 
die Wohnungseigentümer die Größe des Verwaltungs-
beirats nach den Bedürfnissen ihrer konkreten Gemein-
schaft festlegen.

Die Digitalisierung wird in das WEG aufgenommen. 
Somit können Wohnungseigentümer ihre Versamm-
lungen einer sog. Online-Teilnahme öffnen. Bei Um-
laufbeschlüssen ist nicht mehr zwingend die Unter-
schrift der Wohnungseigentümer erforderlich, sondern 
es genügt die Textform.

Für eilbedürftige Maßnahmen und für Maßnah-
men, die eine Entscheidung durch die Wohnungsei-
gentümer aus objektiver Sicht nicht erfordern, soll der 
Verwalter zuständig sein. Durch Beschluss können die 
Wohnungseigentümer die Zuständigkeiten des Ver- 
walters bestimmen, indem sie seinen Aufgabenkreis  
erweitern oder einschränken.

Sondereigentum kann nun auch auf Freiflächen er-
streckt werden. Bisher ist es nicht möglich, das Sonde-
reigentum auf außerhalb des Gebäudes liegende Teile 
des Grundstücks zu erstrecken, etwa auf Terrassen, 
Gartenflächen oder Stellplätze für Fahrzeuge im Freien. 
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Der Bundesgerichtshof hat am 28.5.2020 entschieden, 
dass einem Immobilienmakler in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen grundsätzlich ein auf sechs  
Monate befristeter Makleralleinauftrag erteilt werden 
kann, der sich automatisch um jeweils drei weitere  
Monate verlängert, wenn er nicht innerhalb einer Frist 
von vier Wochen gekündigt wird.

Ein Makleralleinauftrag, mit dem sich der Makler zum 
Tätigwerden verpflichtet und durch den der Makler-
kunde auf sein Recht verzichtet, einen weiteren Makler 
mit der Suche nach geeigneten Vertragspartnern zu 
beauftragen, kann grundsätzlich wirksam unter Ver-
wendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ge-
schlossen werden. Bei einem solchen Makleralleinauf-
trag kann in Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch 
eine an dem Zeitbedarf für eine erfolgversprechende 
Tätigkeit orientierte Mindestlaufzeit vereinbart werden. 
Für den einem Immobilienmakler erteilten Alleinauftrag 
ist eine Bindungsfrist von sechs Monaten regelmäßig 
angemessen. Auch eine in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen vorgesehene automatische Ver-
längerung der zunächst auf sechs Monate ver- 
einbarten Vertragslaufzeit eines Maklerallein- 
auftrags um jeweils drei Monate bei unter- 
bliebener Kündigung ist grundsätzlich unbe-
denklich.

So wird ein Maklerkunde bei Vereinbarung einer  
ersten Vertragslaufzeit von sechs Monaten und von 
automatischen Verlängerungen um jeweils drei  
Monate durch eine in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vorgesehene vierwöchige Frist zur Kündigung 
des einfachen Makleralleinauftrags nicht unange-
messen benachteiligt.

Eine Patientin wurde von ihrem Hausarzt nach Be-
schwerden im Darm an einen Facharzt zur Untersu-
chung überwiesen. Dieser fertigte am Tag nach der 
Untersuchung einen Arztbericht (Arztbrief) an, erhielt 
am Tag darauf den histologischen Befund und sandte 
anschließend den Arztbrief und den histologischen Be-
fund per Post an den Hausarzt. Die Patientin warf dem 
Facharzt daraufhin u. a. einen Behandlungsfehler vor, 
weil er den Brief nicht rechtzeitig an den Hausarzt ver-
schickt hatte.

Der hinzugezogene Arzt ist grundsätzlich gehalten, 
den behandelnden Arzt in einem Arztbrief über das Er-
gebnis des Überweisungsauftrages zu unterrichten. 
Diese Pflicht gehört zu den Schutzpflichten gegenüber 
dem Patienten. Im Übrigen gehört sie als Bestandteil 
der gegenseitigen Informationspflicht auch zu den  
Berufspflichten des Arztes.

Der Arzt war nicht verpflichtet einen anderen Informa-
tionsweg als die postalische Übersendung (z. B. Tele-
fax) zu wählen oder den Zugang beim Hausarzt zu 
überprüfen. Der Arztbrief ist ein gängiges Mittel zur 
gebotenen Aufrechterhaltung des Informationsflusses 
zwischen den an der Behandlung beteiligten Ärzten. 
Allerdings gilt in dringenden Fällen, dass der Absender 
überprüfen muss, ob die Information beim Empfänger 
angekommen ist, z. B. bei hochpathologischen Befun-
den oder Befunden, die weitere, zeitkritische Behand-
lungsschritte erforderlich machen. Eine derartige  
Konstellation lag hier jedoch nicht vor.

Klausel zur automatischen 
Verlängerung eines Makler- 
Alleinauftrags

Versand von Arzt- 
berichten per Post
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Verteilung der Maklerkosten beim Kauf von Wohnimmobilien

In der Praxis geht die Initiative zur Einschaltung eines 
Maklers meist vom Verkäufer aus und der Käufer hat 
häufig keine ernsthafte Möglichkeit, sich gegen eine 
Übernahme der anteiligen oder sogar der vollstän-
digen Maklerprovision zu wehren. In Zukunft gilt: Die 
Abwälzung der gesamten Maklerkosten auf den Käu-
fer ist unzulässig. Wer einen Makler beauftragt, muss 
künftig mindestens die Hälfte der Maklerprovision 
selbst tragen. Außerdem muss der Käufer seinen Anteil 
erst zahlen, wenn der Verkäufer seine Provisionszah-
lung nachgewiesen hat.

Erhält der Makler von beiden Parteien einen Auftrag 
und soll damit sowohl die Interessen des Verkäufers 

als auch des Käufers wahrnehmen, darf er mit beiden 
Parteien nur eine Provision in gleicher Höhe vereinba-
ren. Im Ergebnis tragen also beide Seiten jeweils die 
Hälfte der gesamten Provision. Vereinbarungen über 
unterschiedliche Provisionshöhen können in diesem Fall 
nicht wirksam geschlossen werden.

Ferner wird ein Textformerfordernis für Maklerverträge 
über die Vermittlung von Kaufverträgen über Woh-
nungen und Einfamilienhäuser eingeführt. Ausreichend 
für den Abschluss eines Maklervertrags ist dann z. B. 
eine E-Mail.

Kein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch  
für Pflegekosten eines Elternteils

In einem Fall aus der Praxis hatte ein Sohn eine Bürg-
schaft für die Pflegekosten der Mutter übernommen. 
Nach ihrem Tod verlangte er von seinem Bruder eine 
anteilige Kostenübernahme. Da unter Geschwistern 
keine Erstattungsansprüche von für die gemeinsame 
Mutter gezahlten Pflegekosten bestehen, blieb der 
bürgende Sohn an den Kosten hängen.

Ein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch wird ledig-
lich für Fälle anerkannt, in denen ein Elternteil allein 
für den Unterhalt eines gemeinsamen ehelichen Kindes 
aufgekommen ist, obwohl auch der andere Elternteil 
dem Kind unterhaltspflichtig war. Dieser Ausgleichsan-
spruch beruht auf der Unterhaltspflicht beider Eltern 
gegenüber ihrem Kind. 

Unzulässige Werbung mit „perfekten Zähnen“

Ein unzulässiges Erfolgsversprechen im Sinne des Heil-
mittelwerbegesetzes  kann auch dann vorliegen, wenn 
die beworbene Wirkung (hier: perfekte Zähne) zwar 
nicht vollständig objektivierbar ist, ihr jedoch jedenfalls 
ein objektiver Tatsachenkern zu entnehmen ist. 

Der Verbraucher ist bei Werbeaussagen von Ärzten 
wenig geneigt, von reklamehaften Übertreibungen 
auszugehen, entschied das Oberlandesgericht Frank-
furt a. M. und untersagte einer Kieferorthopädin die 

folgende Werbeaussagen: „x ist eine kostengünstige 
individuelle Zahnspange für Leute, die wenig Zeit ha-
ben und trotzdem perfekte Zähne haben möchten. Sie 
sehen sofort beim 1. Termin, welche Ergebnisse sie in-
nerhalb von sechs Monaten erreichen können.“  
„... man (erhält) 14 Schienen für jeden Kiefer, die man 
jeweils zwei Wochen trägt, jede Schiene ist anders und 
verändert ihre Zähne Schritt für Schritt ... Und bald wer-
den Sie auf Fotos deutlich schöner lächeln.“
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Widerrufsrecht für Handy-Kunden bei Preiserhöhung

In dem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) 
am 9.4.2020 entschiedenen Fall konnten Kunden eines 
Mobilfunkanbieters einer Preiserhöhung des Anbieters 
widersprechen, wenn die Erhöhung mehr als 5 % des 
bis zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Preises  
beträgt. Die OLG-Richter erklärten diese Klausel für  
unwirksam.

Bei einseitigen Preiserhöhungen durch den Mobilfunk-
anbieter haben Kunden stets – auch bei Erhöhungen 
unter 5 % – ein Widerspruchsrecht.

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz beim „Home-Office“

Eine Beschäftigung im „Home-Office“ liegt vor, wenn 
die in der Wohnung des Arbeitnehmers gelegenen 
Arbeitsräume aufgrund arbeitsvertraglicher (Individu-
al-)Vereinbarungen dauerhaft eingerichtet sind und 
er dort im Rahmen seiner Arbeit regelmäßig tätig ist. 
Beschäftigte sind zuhause gesetzlich unfallversichert, 
wenn sie in Ausübung ihrer versicherten Tätigkeit  
Betriebswege zurücklegen, um ihre häusliche Arbeits-
stätte („Home-Office“) zu erreichen. Dazu wurden zwei 
unterschiedliche Urteile gefällt, die nachfolgend aufge-
zeigt werden sollen:

❚ In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschie- 
	 denen Fall befanden sich die Räumlichkeiten im Keller 
	 des Wohnhauses. Der Arbeitnehmer hatte im Auf- 
	 trag seines Arbeitgebers eine Messe besucht, war  
	 zurückgekehrt um einen Kunden anzurufen und  
	 stürzte beim Aufsuchen der „Home-Office-Räum- 
	 lichkeiten“ auf der Kellertreppe und verletzte sich.  
	 Die Richter des BSG kamen hier zu der Auffassung,  

	 dass es sich um einen versicherten Unfall handelt,  
	 da sich dieser auf dem versicherten Weg zur Arbeit  
	 ereignete. Die Grenze „Außentür des Gebäudes“,  
	 wo normalerweise der Arbeitsweg endet, greift  
	 nicht, soweit sich Arbeitsstätte und Wohnung des  
	 Versicherten in einem Haus befinden.

❚ 	Gesetzlich unfallversichert sind Eltern, die ihre Kinder  
	 auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten brin- 
	 gen. Arbeitet der Arbeitnehmer jedoch im Home- 
	 Office, fällt der Weg zum Kindergarten bzw. zurück  
	 zum Home-Office nicht in den gesetzlichen Unfall- 
	 versicherungsschutz. Nach einem Urteil des LSG  
	 Niedersachsen-Bremen vom  26.9.2018 kann eine  
	 gesetzliche Krankenkasse vom Träger der Unfallver- 
	 sicherung nicht die Erstattung der Behandlungs- 
	 kosten verlangen, die ihr durch den Sturz ihrer  
	 Versicherten auf dem Rückweg vom Kindergarten, in  
	 den sie ihr Kind gebracht hat, zurück zum Home- 
	 Office entstanden sind.
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Ein Mieter, dem eine unrenovierte Wohnung als ver-
tragsgemäß überlassen wurde und auf den die Schön-
heitsreparaturen nicht wirksam abgewälzt wurden, 
kann vom Vermieter die Durchführung derselben den-
noch verlangen, wenn eine wesentliche Verschlech-
terung des Dekorationszustands des Objektes ein-
getreten ist. Allerdings ist die Wiederherstellung des 
Anfangszustands wirtschaftlich nicht sinnvoll und liegt 
auch nicht im Interesse der Mietvertragsparteien.

Ausgangspunkt der den Vermieter treffenden Erhal-
tungspflicht ist grundsätzlich der unrenovierte Zustand, 
in dem sich die Wohnung bei Besichtigung und An-
mietung befunden hat. Ihn trifft dann eine Instandhal-
tungspflicht, wenn sich der anfängliche Dekorations-
zustand wesentlich verschlechtert hat. Davon ist nach 
zwei vom Bundesgerichtshof am 7.8. und 8.8.2020 
entschiedenen Fällen auszugehen, wenn Renovie-
rungen lange Zeit, hier: 14 bzw. 25 Jahre, zurückliegen.

Nach diesen Entscheidungen hat sich der Mieter 
allerdings nach Treu und Glauben an den hierfür 
anfallenden Kosten (regelmäßig zur Hälfte) zu 
beteiligen, weil die Ausführung der Schönheits-
reparaturen zu einer Verbesserung des vertrags-
gemäßen (unrenovierten) Dekorationszustands 
der Wohnung bei Mietbeginn führt.

Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die 
ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und er-
ziehen und deshalb nicht mehr als 30 Std./Woche ar-
beiten. In der Höhe orientiert sich das Elterngeld am 
laufenden durchschnittlich monatlich verfügbaren Er-
werbseinkommen, welches der betreuende Elternteil 
in den letzten 12 Kalendermonaten vor der Geburt 
des Kindes bzw. vor dem Beginn der Mutterschutzfrist 
erhalten hat. Es beträgt mindestens 300 € und höch-
stens 1.800 €.

In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall 
beantragte ein als Selbstständiger arbeitender Vater 
eines am 30.11.2015 geborenen Kindes Elterngeld. 
Im Jahr 2014 hatte er negative Einkünfte und im Jahr 
2015 positive. Für die Berechnung des Elterngeldes 
wurde das Jahr 2014 hergenommen, sodass dem Va-
ter Elterngeld in Höhe von 300 €/mtl. gezahlt wurden. 

Bei Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit bemis-
st sich das Elterngeld grundsätzlich auch dann nach 
dem Einkommen im letzten abgeschlossenen Veran-
lagungszeitraum vor der Geburt des Kindes, wenn 
die berechtigte Person mit ihrer Tätigkeit nur Verluste 
erzielt. Die Festlegung unterschiedlicher Bemessungs-
zeiträume für das Elterngeld bei Einkommen aus nicht 
selbstständiger Tätigkeit einerseits und Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit andererseits verstößt nicht 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grund-
gesetzes. Die Zahlung des Elterngeldes in Höhe von  
300 € war demnach richtig.

Schönheitsreparaturen bei unreno-
viert überlassener Wohnung 

Elterngeld bei  
Selbstständigen
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Die Richter des Oberlandesgerichts Celle (OLG)  
sprachen einem Urlauber einen Reisepreisminde-
rungsanspruch wegen Baulärms am Urlaubsort zu, 
obwohl dieser nach der Buchung vom Reiseveran-
stalter darüber informiert wurde und die Reise antrat.

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die Urlauber buchten eine 14-tägige Pau-
schalreise. Nach der Buchung wurden sie vom Reise-
veranstalter über die Durchführung umfangreicher 
Bauarbeiten neben dem gebuchten Hotel informiert. 

Vor Ort stellten die Urlauber fest, dass die Baumaß-
nahmen jeden Tag von 7 Uhr bis in die Abendstunden 
durchgeführt wurden und sich die Lärmbelästigung 
auf die gesamte Hotelanlage (incl. der Innenräume) 
auswirkte. Sie verlangten daraufhin vom Reiseveran-
stalter Reisepreisminderung in Höhe von 50 % und 
Schadensersatz wegen vertaner Urlaubsfreude.

Das OLG gab den Urlaubern recht. Dabei war es laut 
den OLG-Richtern unerheblich, dass der Reiseveran-
stalter über die Bauarbeiten nach der Buchung infor-
miert hatte, denn beim Abschluss des Vertrags waren 
alle davon ausgegangen, dass die Urlauber im Hotel 
nicht mit Baulärm konfrontiert werden oder zumin-
dest nur mit solchem, mit dem jeder Reisende unter 
Umständen rechnen muss.

Müssen Reiseveranstalter Insolvenz anmelden, sollen 
nach dem Willen der Bundesregierung Reisende  
künftig umfassend abgesichert sein. Diese vollumfäng-
liche Absicherung soll aus drei Elementen bestehen:

❚	Die Kundengelder, die eventuell notwendige Rück- 
	 beförderung der Reisenden sowie alle weiteren  
	 Kosten, die im Zusammenhang mit der Insolvenz  
	 entstehen, sollen über einen Pflichtfonds abgesichert  
	 sein. Er finanziert sich aus den Beiträgen der Reise- 
	 veranstalter.

❚ 	Absicherung über eine Leistung des Reiseveran- 
	 stalters (z. B. Versicherung oder Bankbürgschaft).

❚ 	Schäden, die der Fonds nicht abdeckt, werden aus  
	 einer (ebenfalls aus Beiträgen finanzierten) Rück- 
	 deckungsversicherung und/oder durch Kreditzu- 
	 sagen abgesichert.

Im Insolvenzfall soll dann zunächst die jeweilige vom 
Reiseveranstalter geleistete Sicherheit verwertet wer-
den, erst danach kann auf das Fondskapital zurückge-
griffen werden. Letzte Sicherheit sollen dann die Rück-
deckungsversicherung und/oder die Kreditzusagen 
bieten.

Nur durch Einzahlungen in den neuen Pflichtfonds sind 
sämtliche Risiken bei Insolvenz des Reiseveranstalters 
abgedeckt. Reiseveranstalter, die nicht über den Fonds 
abgesichert sind, sollen keine Pauschalreisen anbieten 
können.

Anspruch auf Reisepreisminderung 
wegen Baulärms am Urlaubsort

Mehr Schutz für Reisende 
bei Insolvenzen
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Rückforderung regelmäßiger Sparzahlungen an Kinder bzw. 
Enkelkinder durch Sozialhilfeträger

Das Oberlandesgericht Celle hat am 13.2.2020 ent-
schieden, dass über mehrere Jahre monatlich geleistete 
Zahlungen an Familienangehörige zum Kapitalaufbau 
keine „privilegierten Schenkungen“ darstellen und der 
Sozialhilfeträger diese deshalb von den beschenkten 
Familienangehörigen zurückfordern kann, wenn der 
Schenker selbst bedürftig wird und deshalb Leistungen 
von einem Sozialhilfeträger bezieht. 

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachver-
halt hatte eine Großmutter für ihre beiden Enkel nach 
deren Geburt jeweils ein für 25 Jahre angelegtes Spar-
konto eröffnet und darauf über einen Zeitraum von ca. 
elf bzw. neun Jahren jeweils monatlich 50 € eingezahlt, 
um für die Enkel Kapital anzusparen. Die Großmutter 
bezog eine Rente von etwa 1.250 €. Als sie voll- 

stationär in einer Pflegeeinrichtung untergebracht wer-
den musste, hatte sie die Zahlungen an ihre Enkel zwar 
bereits eingestellt, die für die Heimunterbringung von 
ihr anteilig zu tragenden Kosten konnte sie aber nicht 
aus eigenen Mitteln aufbringen. Deshalb kam der Sozi-
alhilfeträger für diese Kosten auf und verlangte von 
den Enkeln die Rückzahlung der Beträge, die die Groß-
mutter in den letzten zehn Jahren auf die Sparkonten 
der Enkel eingezahlt hatte. 

Die OLG-Richter gaben dem Sozialhilfeträger recht. 
Weiterhin führten sie aus, dass es für den geltend ge-
machten Rückforderungsanspruch nicht darauf an-
kommt, ob es bei Beginn der Zahlungen für die Groß-
mutter absehbar war, dass sie später einmal 
pflegebedürftig werden würde. 

Radfahrer – Mindestabstand von 50 cm  
zu geparkten Fahrzeugen 

Wenn die Kollision eines Fahrradfahrers mit der geöff-
neten Fahrertür im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Öffnen der Fahrertür erfolgte, spricht dies dafür, 
dass der Pkw-Fahrer den Unfall verursacht hat.

Ein die Alleinhaftung des Pkw-Fahrers ausschließendes 
Mitverschulden des Radfahrers kann in einem zu  
geringen seitlichen Abstand des Fahrradfahrers zum 

geparkten Pkw liegen. Je nach den örtlichen Verhält-
nissen sollte dieser mindestens 50 cm betragen.

Die Darlegungs- und Beweislast für eine ein Mitver-
schulden begründende Unterschreitung des Seitenab-
standes eines Fahrradfahrers zu einem geparkten Pkw 
obliegt dem Pkw-Fahrer.
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Anspruch auf Lärmschutz bei Auswechslung des Bodenbelags

In einem vom Bundesgerichtshof am 26.6.2020 ent-
schiedenen Fall hatte ein Wohnungseigentümer den 
Teppichboden gegen Fliesen ausgetauscht. Dadurch 
überschritt der Trittschallpegel die maßgeblichen 
Grenzwerte. 

Nach Auffassung des BGH ist ihm jedoch die Einhal-
tung der Mindestanforderungen an den Trittschall zu-
mutbar. Diese kann er durch vergleichsweise einfache 
Maßnahmen erreichen, nämlich durch die Verlegung 
eines Teppichbodens oder die Anbringung eines zu-
sätzlichen Bodenbelags auf die bestehenden Fliesen. 
Welche Maßnahme er ergreift, bleibt ihm überlassen.

Der vom Lärm gestörte Wohnungseigentümer kann die 
Einhaltung der schallschutztechnischen Mindest-anfor-
derungen auch dann verlangen, wenn die Trittschall-
dämmung des Gemeinschaftseigentums – hier der 
Wohnungstrenndecke – mangelhaft ist. 

Anmerkung: Anders kann es nach dieser Entschei-
dung des BGH jedoch sein, wenn bei einer mangel-
haften Trittschalldämmung des Gemeinschaftseigen-
tums der Wohnungseigentümer keine zumutbare 
Abhilfemöglichkeit hat. 

Absichtliche Angabe falscher Überstundenzahl  
rechtfertigt fristlose Kündigung

Dem Bundesarbeitsgericht lag zur Aufzeichnung und 
Angabe von Überstunden folgender Sachverhalt zur 
Entscheidung vor: In einem Arbeitsvertrag war eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 44,5 Std. vereinbart. 
Geleistete Überstunden wurden vom Arbeitnehmer 
notiert und vom Arbeitgeber entsprechend vergütet. 
Ferner erhielt der Arbeitnehmer bis zur Ernennung zum 
Abteilungsleiter Erschwerniszuschläge.

Durch deren Wegfall fühlte er sich ungerecht behan-
delt und glich in den Folgejahren die fehlenden Zu-
schläge mit dem Einreichen nicht geleisteter Überstun-
den aus. Der Arbeitgeber bezahlte diese auch im guten 
Glauben. Eine Jahresabschlussprüfung deckte die un-
gerechtfertigten Zahlungen aufgrund nicht geleisteter 
Überstunden jedoch auf. Darauf kündigte der Arbeit-
geber das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos.

Nach Auffassung des BAG muss der Arbeitgeber einer 
korrekten Dokumentation der Arbeitszeit seiner Arbeit-
nehmer vertrauen können. Überträgt er den Nachweis 
der geleisteten Arbeitszeit den Arbeitnehmern selbst 
und füllen diese die dafür zur Verfügung gestellten For-
mulare wissentlich und vorsätzlich falsch aus, so stellt 
dies in aller Regel einen schweren Vertrauensmiss-
brauch dar.

Dies gilt für den vorsätzlichen Missbrauch einer Stem-
peluhr ebenso wie für das wissentliche und vorsätzlich 
falsche Ausstellen entsprechender Formulare. Dabei 
kommt es nicht entscheidend auf die strafrechtliche 
Würdigung an, sondern auf den mit der Pflichtverlet-
zung verbundenen schweren Vertrauensbruch. Damit 
war die fristlose Kündigung gerechtfertigt.
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Grundsätzlich sind Umkleidezeiten als Arbeitszeit zu 
bewerten und somit vergütungspflichtig. Diese Vergü-
tungspflicht kann jedoch durch Tarifvertrag ausge-
schlossen werden.

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschie-
denen Fall beinhaltete ein Tarifvertrag u. a. folgende 
Regelung: „Ist infolge besonders starker Verschmut-
zung oder aus gesundheitlichen Gründen eine sorgfäl-
tige Reinigung erforderlich, so wird täglich eine bezahl-
te Waschzeit gewährt. Welche Gruppen der Arbeit- 
nehmer darauf Anspruch haben, wie die Dauer der 
Waschzeit zu bemessen ist und in welche Zeit sie zu 
legen ist, wird durch Betriebsvereinbarung geregelt.“ 
Eine Betriebsvereinbarung, die den o. g. Ausgleich für 
die Umkleidezeiten usw. regelt, gab es nicht.

Die Richter des BAG kamen in diesem Fall zu der  
Entscheidung, dass die betroffenen Mitarbeiter keinen 
Anspruch auf Vergütung der Umkleidezeiten hatten.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 20.3.2019 
entschiedenen Fall waren Eheleute im gesetzlichen  
Güterstand der Zugewinngemeinschaft miteinander 
verheiratet. Sie trennten sich im Jahr 2012. Das am 
26.11.2014 rechtshängig gewordene Scheidungsver-
fahren war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
schlossen.

In dem seit September 2017 rechtshängigen Verfahren 
hat der Ehemann die vorzeitige Aufhebung der Zuge-
winngemeinschaft beantragt. Dieser Antrag wurde ab-
gelehnt, da nach Auffassung des zuständigen Gerichts 
die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft 
nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses ver-
langt werden kann.

Die BGH-Richter entschieden allerdings, dass das Ver-
langen nach vorzeitiger Aufhebung der Zugewinnge-
meinschaft allein an die Trennung und den Ablauf ei-
ner mindestens dreijährigen Trennungszeit anknüpft. 
Weder der mit der Aufhebung der Zugewinngemein-
schaft verbundene Wegfall des Schutzes vor Gesamt-
vermögensgeschäften noch die gleichzeitige Anhän-
gigkeit einer güterrechtlichen Folgesache im Schei- 
dungsverbund gebieten die darüber hinausgehende 
Darlegung eines berechtigten Interesses an der vorzei-
tigen Aufhebung der Zugewinngemeinschaft.

Vorzeitige Aufhebung der 
Zugewinngemeinschaft nach  
drei Jahren Trennung möglich

Umkleidezeiten als  
vergütungspflichtige  
Arbeitszeit
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Löschung positiver Bewertungen in einem Ärzteportal  
wegen Manipulationsverdachts

In einem vom Oberlandesgericht München (OLG) am 
27.2.2020 entschiedenen Fall leitete ein Ärztebewer-
tungsportal ein Prüfungsverfahren ein, da sich bei der 
Bewertung eines Arztes der Verdacht einer Manipula-
tion erhärtete. Ergibt sich im Algorithmus, dass Bewer-
tungen nicht verifiziert sind, werden sie gelöscht. 

Ein Zahnarzt, dessen positive Bewertungen teilweise 
entfernt wurden, war mit der Löschung nicht einver-
standen. Er wandte sich an das Portal und verlangte 
die Darlegung des Algorithmus und Wiederherstellung 
der Bewertungen.

Das OLG entschied dazu, dass der Portalbetreiber nicht 
verpflichtet ist offenzulegen, wie der von ihm einge-
setzte Algorithmus zum Aufspüren verdächtiger, also 
nicht „authentischer“, sondern vom Arzt beeinflusster 
Bewertungen funktioniert. Hierbei handelt es sich um 
ein nicht zu offenbarendes Geschäftsgeheimnis des 
Portalbetreibers, denn wenn dem Verkehr dies bekannt 
würde, würden seitens der Ärzte bzw. seitens von die-
sen beauftragten Agenturen Umgehungsmöglichkeiten 
entwickelt und der Portalbetreiber würde durch die  
Offenlegung sein eigenes Geschäftsmodell gefährden. 


